
Wer hat Anspruch auf Grundsicherung?

Personen, die sich in einer Notlage befinden
oder denen eine Notlage droht ( §1 Abs. 2, §2  Abs. 2 ). 

Das sind
.	 Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenen 

Kräften und Mitteln nicht oder nicht ausreichend be-
streiten können ( z. B. wer keinen Arbeitsplatz findet, 
krank ist, … ) und

.	 Personen, die kein ausreichendes Einkommen erhal-
ten ( z. B. Lohn, Notstandshilfe, Arbeitslosen-, Kran-
kengeld, … ) 

.	 Personen, deren Einkommen unter den Grundsiche-
rungsrichtsätzen liegt.

Ausgaben
Miete inkl. Betriebskosten, Beheizung, bestimmte 
Schulden ( wie z. B. Kredite im Rahmen von Wohnungs-
anmietung, Wohnungsausstattung ), sowie Unterhalts-
zahlungen, die exekutiert werden, sind als Ausgaben 
anzuerkennen.

Einkommen
Teile des Einkommens dürfen bei der Berechnung für 
einen Grundsicherungsanspruch nicht eingerechnet 
werden:
.	 Familienbeihilfe
.	 Euro 220,– vom Einkommen von Alleinerziehenden, 

wenn Sie Kinder im Pflichtschulalter halbtägig be-
treuen

.	 ein Teil des Arbeitseinkommens für Menschen, die 
trotz Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit einer 
Arbeit nachgehen 

.	 Euro 220,– vom Haftentlassenengeld

.	 Unterstützungen von Dritten die freiwillig und nicht 
regelmäßig bezogen werden 

.	 Pflegegeld

Achtung!
Auch Personen ohne österreichische Staatsbürger-
schaft haben ein Anrecht auf Grundsicherung. 
.	 EWR- bzw. EU-BürgerInnen und Personen aus der 

Schweiz, deren Ehegatten und Kinder bis 21 Jahre, 
anerkannte Flüchtlinge und  Personen, die seit mehr 
als 5 Jahren in Österreich niedergelassen sind,  ha-
ben eine Rechtsanspruch auf Grundsicherung.

.	 MigrantInnen, die weniger als fünf Jahre in Österrei-
ch leben, können einen Antrag auf Grundsicherung 
stellen, haben aber keinen Rechtsanspruch. Grund-
sicherung kann auch nur eingeschränkt gewährt 
werden. 

.	 Der Bezug von Grundsicherung kann ( = fehlende ei-
gene Mittel ) den Aufenthalt in Österreich gefährden, 
daher sollten Sie sich vorher unbedingt erkundigen, 
ob Grundsicherung ohne aufenthaltsrechtliche Pro-
bleme beantragt werden kann.

Wieviel Geld bekommen Sie im Monat?

Die Richtsätze beziehen sich nur
auf die Lebenshaltungskosten!

Richtsatz 2010
1.	 für Alleinstehende ..........................................  Euro	 468,20
2.	 für Hauptunterstützte ....................................  Euro	 400,60 

für Mitunterstützte ohne ...............................  Euro	 278,60
	 Anspruch auf Familienbeihilfe
4.	 für sonstige Mitunterstützte mit Anspruch ....  Euro	 155,70
	 auf Familienbeihilfe und Menschen mit
	 erhöhter Familienbeihilfe
5. Taschengeld bei stationärem Aufenthalt .........  Euro	 108,–

Im März, Juni, September und Dezember werden Son-
derzahlungen in der halben Höhe des jeweiligen Richt-
satzes ausbezahlt. Voraussetzung ist, dass man unmit-
telbar vor der Auszahlung der Sonderzahlung 3 Monate 
ohne Unterbrechung Grundsicherung bezogen hat.

Zusätzliche Leistungen 

Folgende zusätzliche Leistungen aus der Grundsiche-
rung stehen Ihnen in der Höhe der tatsächlichen Kos-
ten zu:

1.	 für Bekleidung in der maximalen Höhe von  
Euro 225,– für den Winter und Euro 170,– für den 
Sommer  

2.	für eine Wohnungsanmietung in der Höhe der  
ortsüblichen Mieten ( auch für Vermittlungs- 
provision und Kaution )

	 Quadratmetergrenzen:
–	 für Einzelpersonen max. 40 m2

–	 für Paare max. 60 m2

–	 für jedes Kind zusätzlich 10 m2

	 bis zu einer Wohnungsgröße von max. 110 m2

3.	für die Grundausstattung der Wohnung
	 ( z. B. Bett, Waschmaschine ) und Hausrat
4.	für Adaptierungen, Renovierungen und Reparaturen
	 ( z. B. von Waschmaschine, Herd, Böden, … )

Diese Ausgaben sind unbedingt vorher mit dem/der
zuständigen SachbearbeiterIn abzuklären!

Informationen zur Grundsicherung in Tirol
www.sozialhilfetirol.at

»Grundsicherung ist öffentliche Hilfe zur Führung eines menschenwürdigen Lebens.«
( §1 Abs. 1 des Tiroler Grundsicherungsgesetzes )



Wie bekommen Sie Grundsicherung ?

1.	 Machen Sie einen schriftlichen Antrag!
Es gibt eigene Formulare, die in Beratungsstellen 
und bei den Sozialämtern aufliegen.

2.	Verlangen Sie schon bei der Antragsstellung einen 
schriftlichen Bescheid ! Das Sozialamt muss diesen 
aushändigen, innerhalb von 14 Tagen können Sie ge-
gen den Bescheid berufen!

3.	Formulieren Sie den Antrag möglichst genau! Geben 
Sie  an, ob Sie eine einmalige oder eine laufende 
Unterstützung benötigen und wofür Sie Grundsiche-
rung beantragen.
Es besteht die Möglichkeit der sofortigen Unterstüt-
zung, wenn Sie völlig mittellos sind.

4.	Wenn Sie nicht in Innsbruck wohnen, stellen Sie den 
Antrag entweder bei der Gemeinde oder direkt bei 
der zuständigen Bezirkshauptmannschaft.
Die Wohnsitzgemeinde muss unverzüglich eine Stel-
lungnahme bei der Bezirkshauptmannschaft abge-
ben! 

Welche Papiere brauchen Sie
für den Grundsicherungsantrag ?

Nachweise für die Notlage:
.	 Einkommensnachweis ( Lohnzettel, Höhe Arbeitslo-

sengeld, Krankengeld, Pension, Mietzinsbeihilfe, … )
.	 Mietvertrag und Bestätigung der Wohnungskosten
.	 Rechnungen bzw. Belege über sonstige Ausgaben

( z. B. Alimente, Bekleidung, Einrichtungs- und  
Anmietungskosten, … )

Entlassungsschein bei vorheriger Haft
Bestätigung, dass Sie bemüht sind, Arbeit zu finden,  

d. h., dass Sie als arbeitsuchend gemeldet sind 
( Vorstellungskarte des AMS ) oder Bestätigung der 
Arbeitsunfähigkeit (vom Amtsarzt).

Meldezettel ( wenn Wohnsitz vorhanden ) 
Wichtig: Auch ohne Meldeadresse hat man Anspruch 
auf Grundsicherung ( z. B. bei Wohnungslosigkeit )

Berufungen

Wenn Sie keine oder weniger Grundsicherung als be-
antragt erhalten haben, können Sie innerhalb von 14 
Tagen gegen den Bescheid berufen. Die Berufung ist 
beim zuständigen Sozialamt einzubringen.

Beratungsstellen in Innsbruck

DOWAS für Frauen 
Adamgasse 4
Tel. 56 24 77

DOWAS 
Leopoldstraße 18
Tel. 57 23 43

Zentrum für MigrantInnen in Tirol
Blasisus-Hueber-Str. 6
Tel. 57 71 70

BARWO 
Kapuzinergasse 43
Tel. 581754

Bahnhofsozialdienst
Südbahnstraße, 1 a
Tel. 58 13 05

Caritas Flüchtlingsstelle
Klostergasse 1/1
Tel. 573275

Haftentlassenenhilfe
AndreasHoferstr. 46/3
Tel. 58 04 04 – 300 

Caritas Beratungszentrum
Heiliggeiststr. 16
Tel. 7270 – 15

Im Internet  www.sozialhilfetirol.at

Notizen
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